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Bekanntgaben und Berichte 
 
I. Anfrage GR Seiffert in der öffentlich Gemeinderatssitzung vom 27.01.22 wegen Jugendlichen auf 

dem Grundstück „Altes Wasserwerk², Finkenstraße 5 
Aufgrund der Anfrage wurde durch den gemeindlichen Bauhof eine Inaugenscheinnahme vor Ort 
durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass das Eingangstor verschlossen ist und der gesamte 
Zaunbereich um das genannte Grundstück keine Schäden (Löcher o.ä.) aufweist. 
Somit könnte das Grundstück nur durch Übersteigen des vorhandenen Zaunes durch Jugendliche 
erfolgen. Auf dem gemeindlichen Grundstück wurde niemand vorgefunden; ebenso konnten keine 
Spuren eine vorherigen Nutzung des Grundstücks durch den Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs 
festgestellt werden. 
 

II.      Photovoltaik – Bündelaktion über die Energieagentur Ebersberg 
Die Gemeinde Feldkirchen hat sich bereits im Jahr 2020 für eine Bündelaktion Photovoltaik bei der 
Energieagentur München-Ebersberg angemeldet. 
 

 Zum Ablauf der Photovoltaik – Bündelsammlung (Stand Dez 2020): 
a. Gemeinde entscheidet sich daran teilzunehmen (wurde bereits der Energieagentur mitgeteilt). 
b. Die Gemeinde macht über Presse/Gemeindeblatt etc. bekannt dass sie an einer Bündelaktion 

teilnimmt und zu einer Auftaktveranstaltung einlädt. 
c. Auftaktveranstaltung mit der Energieagentur – es können alle Bürger teilnehmen. 
d. Termine zur Erstberatung vor Ort (ca.1,5 Stunden) werden vereinbart (derzeit Kosten: 30 EUR für 

jeden Teilnehmer); die Teilnehmerzahl ist auf 60 Leute (Kapazitätsgründe) begrenzt. 
Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt nach dem Windhundprinzip: Wer als erstes kommt kann 
teilnehmen. 

e. Teilnehmer erklären sich bereit tatsächlich an der Bündelung teilzunehmen (Kosten 90 EUR/ 
Teilnehmer) 

f.      Die Energieberater machen Drohnenaufnahmen des Dachs, prüft den Stromzähler auf 
Anschlussmöglichkeiten 

g. Energieagentur erstellt eine Excel Liste mit allen Anbietern/ Firmen für Photovoltaikanlagen incl. der 
zusätzlichen Module. Die Energieagentur begleitet das Projekt und beantwortet Fragen. 

h. Teilnehmer wählt seinen Anbieter aus – NICHT alle Teilnehmer nehmen einen Anbieter! 
i.      Teilnehmer unterzeichnen Vertrag mit Anbieter. Somit geht der Bau/ Projekt in die Zuständigkeit 

des Eigentümers/Firma über.   
  

Kosten für die Gemeinde (Stand Dez 2020): 4,000 – 5000 EUR. 
Die Verwaltung hat sich bereits im Dezember 2020 auf eine Warteliste setzen lassen. Im Dezember 
wurde nochmals bei der Energieagentur angerufen und angefragt ob wir, die Gemeinde Feldkirchen, nun 
bzgl. der „Bündelaktion Solaranlagen“ im Jahr 2022 zum Zuge kommen würden, da wir uns bereits Ende 
2020 dafür gemeldet haben. 
Die Energieagentur teilte mit, dass sie maximal 5 Gemeinden jedes Jahr abarbeiten könne aufgrund der 
Tatsache, dass nur 2 Personen für diese Thematik bei der Energieagentur zuständig sind. 
11 (!) Gemeinden stehen noch vor der Gemeinde Feldkirchen auf der Warteliste.  Vermutlich wird es 
wohl erst frühestens 2023 etwas mit einer Bündelaktion für die Gemeinde Feldkirchen – vorausgesetzt 
einige der bisher zugesagten Gemeinden sagen wieder ab – so die Mitarbeiterin der Energieagentur. 

 
Die Entscheidung des Bürgermeisters zur Teilnahme der Gemeinde Feldkirchen an einer Bündelaktion 
macht erst dann Sinn, wenn die Gemeinde die Zusage für eine Teilnahme im Jahr 202X von der 
Energieagentur München – Ebersberg erhält.   
 

III. Riemer Wald – teilweise Durchforstung 



 
 
 

 

 

 

 

 
Im Riemer Wäldchen (Feldkirchner Flur) fand Ende Januar/Anfang Februar eine Durchforstung im 
nordöstlichen Bereich statt.  

Dabei wurden mehrere Birken, vereinzelt auch Kiefern entnommen. Mit der Durchforstung fördern man 

die ausgewählten vitalsten Bäume konsequent und erhöht deren Stabilität. Die vorhandenen Bäume 
können die Krone erweitern und im Durchmesser zuwachsen. Das Gesamtsystem Wald soll dadurch an 
Stabilität und Vitalität gewinnen. Die gefällten Bäume werden als Totholz auf der Fläche belassen. 
Nistkästen wurden bei Bedarf umgehängt. 
Die Maßnahme wurde durch Fachkräfte des kommunalen Bauhofs durchgeführt. Die Vorgabe, welche 
Bäume gefällt werden sollen, erfolgte durch den mit der Betriebsausführung beauftragten Fachmann 
(Forstingenieur (FH)). 
In späteren Jahren müssen in den anderen Bereichen des Riemer Wäldchens ebenso einzelne Bäume 
entnommen werden.  
 

IV. Kommunale Verkehrsüberwachung Feldkirchen -fließender Verkehr- im Jahr 2021 
Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 37.653 Fahrzeuge bei 86 Messungen mit einer Messdauer von 
246,72 Stunden registriert. Hierbei wurde bei 1.659 Fahrzeuge eine Geschwindigkeitsüberschreitung 
festgestellt. Die daraus vereinnahmten Verwarngelder betrugen insgesamt 30.954,40 €; die Kosten für 
die Verkehrs-Überwachung beziffern sich auf 37.402,01 €. Die detaillierte Auflistung von Herrn Gleixner 
vom 25.01.2022 wurde ins Ratsinformationssystem eingestellt. 

 
V.   Ergebnisse der Sektorenuntersuchung des Bundeskartellamtes zur Erfassung von 

Haushaltsabfällen 
Das Bundeskartellamt (BKartA) hat die Ergebnisse seiner 2016 begonnenen Sektorenuntersuchung zur 
Erfassung von Haushaltsabfällen vorgelegt. Untersucht wurden, unter andrem auch in der Gemeinde 
Feldkirchen, die Wettbewerbsverhältnisse auf den regionalen Märkten für die Sammlung und Transport 
von Verpackungsabfällen (Altglas und Leichtverpackungen) sowie von kommunalen Haushaltsabfällen 
(Rest- und Bioabfall, Altpapier und Sperrmüll). Die Gemeindeverwaltung hat dazu sehr umfangreiche 
schriftliche Auskünfte zu den Ausschreibungen der vergangenen Jahre abgeben müssen. Das 
Bundeskartellamt kommt zu dem Ergebnis, dass der Wettbewerb in allen untersuchten Bereichen im 
Untersuchungszeitraum (2006 bis 2018) bundesweit abgenommen hat. Das Bundeskartellamt beobachtet 
eine fortschreitende Konzentration der gesamten Branche und ein Rückgang von abgegebenen 
Angeboten bei Ausschreibungen. Vor diesem Hintergrund kündigt das Bundeskartellamt an die 
Marktentwicklung aufmerksam im Blick zu behalten und nötigenfalls einzuschreiten. So könnte, nach 
einer weiteren separaten Untersuchung des Bundeskartellamtes, Unternehmen in der Abfallbranche auch 
unterhalb der normal geltenden Umsatzschwelle verpflichtet werden, Zusammenschlüsse anzumelden. 
Dadurch soll erreicht werden, dass auch Zusammenschlüsse von bundesweit führenden 
Entsorgungsunternehmen mit mittelständischen Abfallentsorger angemeldet und geprüft werden. 
 

VI.   Erlaubnis nach Art. 7 BayDSchG wegen geplanter Bebauung eines Lidl-Lebensmittelmarktes  

ohne Kellergeschoss mit vorgelagerter Stellplatzanlage 
Der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG wurde nach Maßgabe unter Auflagen die 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 7 Bayer. Denkmalschutzgesetz zur Durchführung 
von Erdarbeiten auf dem Grundstück der Gemarkung Feldkirchen Fl.-Nrn. 104 und 105, 
Münchner Straße, erteilt.  



 
 
 

 

 

 

 

 
 

VII.   Bekanntgabe nach Art. 52 Abs. 3 GO (Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse, aufgrund Wegfalles der Geheimhaltung) 
Bauvorhaben: Neubau einer Wohnanlage mit Seniorenwohnen, Mittagsbetreuung, Multifunktionsraum 
und Tiefgarage auf dem Grundstück Raiffeisenstraße 4-4e, Richthofenstraße 14 + 16, Fl.-Nr. 470/0 
 
Vergabe 

Toranlage TG 
 

Käuferle GmbH & Co. KG 
aus 86551 Aichach 

32.218,63 € 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


